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Behinderte und bundesrechtspflege
In ihrer an den chef des eidg. Justiz- und polizeidepartementes, bundesrat dr.
Friedrich, gerichteten Vernehmlassung nimmt die Schweiz, arbeitsgemeinschaft

zur eingliederung behinderter SAEB, Zürich, Stellung zum vorentwurf der
eidg. expertenkommission betreffend die revision des bundesgesetzes über die
Organisation der bundesrechtspflege (OG). Dabei anerkennt sie die bestrebungen

zur entlastung der eidgenössischen gerichte als begründet. Doch geht ihr der
entwurf, soweit er sich mit dem verfahren vor dem eidg. Versicherungsgericht
(EVG) befasst, zu weit. Sie sieht in ihm die rechte der behinderten eingeschränkt
und teilweise gefährdet.
Die SAEB führt seit 37 jahren den rechtsdienst für behinderte, der behinderten
und kranken menschen unentgeltliche beratung und rechtshilfe auf allen gebieten
der Sozialversicherung bietet. Die drei von der SAEB angestellten Juristen, wovon
derzeit zwei patentierte rechtsanwälte, haben schon hunderte von
Sozialversicherungsprozessen geführt. Das interesse der SAEB an der revisionsvorlage ist
somit begründet.
Abgelehnt wird von der SAEB die im entwurf vorgesehene einführung eines
«anwaltsmonopols». Weil auch nichtanwälte im Sozialversicherungsbereich
erfolgreich wirken können, empfiehlt sie statt dessen folgende formulierung: «Zur
Vertretung im verfahren vordem EVG sind auch bevollmächtigte personen zugelassen,
die nicht anwälte sind und die Vertretung unentgeltlich ausüben.» Weiter wird die
einführung einer generellen «kostenpflichtigkeit» des Verfahrens und die bevor-
schussung von gerichtskosten abgelehnt. Dies u.a., weil erfahrungsgemäss die
allermeisten klienten des rechtsdienstes der SAEB ausschliesslich über einkommen

aus Sozialversicherung oder fursorge verfügen. Abgelehnt wird für das verfahren

vordem EVG die vorgeschlagene bindung an die parteibegehren, was zu einer
aufhebung der offizialmaxime führt und den interessen der behinderten
widersprechen würde-
Alle diese vorschlage hätten weniger eine entlastung der gerichte, sondern viel
mehr eine einschränkung der prozessualen Stellung des behinderten versicherten
zur folge.

Dr. iur. G. Grischott, 7431 Ausser-Ferrera

20


	PULS aktuell

